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Entscheidungsbaum 

„Registrierung und Zulassung von Aquakulturbetrieben“ 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 (AHL),  

der Delegierten Verordnung (EU) 2020/691,  

der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2037, FischSeuchV 

Stand: September 2025 

 

 

 

 

JA 

Werden geerntete oder gefangene 
wild lebende Wassertiere1 

anschließend bis zur Schlachtung 
vorübergehend ohne Fütterung 

gehalten? 

Keine Registrierung gemäß  
Art. 172 AHL oder Zulassung gemäß 

Art. 176 ff. AHL erforderlich 

Wild lebende Wassertiere1 sind vom 
Geltungsbereich weiterer Abschnitte 

des AHL wie Verbringung oder 
Bekämpfung betroffen 

Keine Aquakulturbetriebe gemäß 
Art. 4 Nr. 27 i.V.m.  

Art. 4 Nr. 6 AHL 
 

Ausgangslage Konsequenzen Begründung / Hinweise 

Keine Registrierung gemäß  
Art. 172 AHL oder Zulassung gemäß 

Art. 176 ff. AHL erforderlich  

Heimtierhaltern obliegen dennoch 
bestimmte Pflichten bzgl. der 

Verantwortung für die Tiergesundheit 
und der Meldung von 

Seuchenverdachtsfällen und 
anormaler Mortalität 

Keine Aquakulturbetriebe gemäß 
Art. 4 Nr. 27 

 

Art. 176 Abs. 2 Buchst. a AHL 
ermächtigt die Mitgliedstaaten, 

diese Betriebe von der Zulassungs-
pflicht auszunehmen. Bis zum Erlass 
einer nationalen Regelung kann auf 
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 FischSeuchV Bezug 

genommen werden 

Allgemeine Anforderungen des AHL, 
der DelV (EU) 2020/691 und der 

DurV 2021/2037, u. a. zu 
Aufzeichnungspflichten, sind zu 

beachten2 

 

Handelt es sich um einen 
Aquakulturbetrieb mit Produktion 

einer kleinen Menge an Tieren 
ausschließlich zur Abgabe für den 
menschlichen Verzehr, entweder 

direkt für den Endverbraucher oder 
für örtliche Einzelhandelsbetriebe, 

die ihre Produkte direkt an den 
Endverbraucher abgeben? 

JA 

JA 

NEIN 

Registrierung gemäß Art. 176 Abs. 2 
Buchst. a i.V.m. Art. 172 AHL 

erforderlich 

NEIN 

Stellt der betroffene Betrieb ein 
erhebliches Risiko dar? 

JA 

Weiter auf der Folgeseite 

NEIN 

NEIN 

Werden Wassertiere1 zu Zierzwecken 

(Heimtiere) ausschließlich zu privaten 

Zwecken in Haushalten gehalten? 

 

Zulassung gemäß Art. 176 AHL 
erforderlich 
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Konsequenzen Begründung / Hinweise 

Art. 176 Abs. 2 Buchst. a AHL 
ermächtigt die Mitgliedstaaten, 

diese Betriebe von der Zulassungs-
pflicht auszunehmen. Bis zum Erlass 
einer nationalen Regelung kann auf 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 FischSeuchV Bezug 

genommen werden 

Allgemeine Anforderungen des AHL, 
der DelV (EU) 2020/691 und der 

DurV 2021/2037, u. a. zu 
Aufzeichnungspflichten, sind zu 

beachten2 

 

Registrierung gemäß Art. 172 i.V.m. 
Art. 176 Abs. 2 Buchst. a AHL 

erforderlich 

NEIN 

JA 

Weiter auf der Folgeseite 

NEIN 

Handelt es sich um 1) einen 
Aquakulturbetrieb, in dem 

Wassertiere1 ausschließlich für die 
Freisetzung in offenen Gewässern 

gehalten werden oder 2) 
ausschließlich um extensiv 

bewirtschaftete Teiche, in denen 
Wassertiere1 zum unmittelbaren 
menschlichen Verzehr oder zur 
Aussetzung in offene Gewässer 

gehalten werden? 

Zulassung gemäß Art. 176 AHL 
erforderlich 

 

JA Ausnahme von der Zulassungspflicht 
gemäß Art. 3 DelV (EU) 2020/691 

Die Risikobewertung führt die 
zuständige Behörde unter Beach-

tung der DelV (EU) 2020/689 durch  

Allgemeine Anforderungen des AHL, 
der DelV (EU) 2020/691 und der 

DurV 2021/2037, u. a. zu 
Aufzeichnungspflichten, sind zu 

beachten2 

 

Handelt es sich um ein 
Reinigungs- oder Versandzentrum  
oder ein Umsetzgebiet, das gemäß 

Art. 4 VO (EG) Nr. 853/2004 
zugelassen ist und Weichtiere nur aus 

dem epidemiologischen Gebiet 
erhält, in dem der Betrieb selbst sich 

befindet? 

 

Registrierung gemäß Art. 172 AHL 
erforderlich 

Stellt der Betrieb ein erhebliches 
Risiko der Ein- und Verschleppung 
von Seuchen dar und werden Tiere 

aus Aquakultur in andere 
Mitgliedstaaten verbracht? 

(ausgenommen für den direkten 
menschlichen Verzehr) 

NEIN Ausnahme von der Zulassungspflicht 
gemäß Art. 3 DelV (EU) 2020/691 

Die Risikobewertung führt die 
zuständige Behörde unter Beach-

tung der DelV (EU) 2020/689 durch  

Allgemeine Anforderungen des AHL, 
der DelV (EU) 2020/691 und der 

DurV 2021/2037, u. a. zu 
Aufzeichnungspflichten, sind zu 

beachten2 

 
 

NEIN 

NEIN 

JA 

JA 

Handelt es sich um einen Aquakultur-
betrieb, ausschließlich mit Teichen 

und anderen Einrichtungen, in denen 
der Bestand an Wassertieren1 nur für 
die Freizeitfischerei aufrechterhalten 

wird, indem er mit Tieren aus 
Aquakultur aufgestockt wird, die 

eingeschlossen sind und nicht 
entweichen können („Angelteiche“)? 

JA 

NEIN 

JA 

Zulassung gemäß Art. 176 AHL 
erforderlich 

 

Stellt der betroffene Betrieb ein 
erhebliches Risiko dar? 

Stellt der Betrieb ein erhebliches 
Risiko der Ein- und Verschleppung 
von Seuchen dar und werden Tiere 

aus Aquakultur in andere 
Mitgliedstaaten verbracht? 

Ausgangslage 
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JA 

Art. 4 DelV (EU) 2020/691 

Es handelt sich hierbei in der Regel 
um Zierwassertierhandelsbetriebe 

Eine Durchführungsverordnung, mit 
der Mitgliedstaaten bestimmte Zier-
wassertierhandelsbetriebe von der 
Registrierungspflicht ausnehmen 

können, soll noch erlassen werden 

Die Risikobewertung soll in Bezug 
auf die geschlossenen Systeme 

möglichst nach einem harmonisier-
ten System durchgeführt werden 

 

Registrierte Betriebe beachten 
allgemeine Anforderungen des AHL 

und der DelV (EU) 2020/691 und der 
DurV 2021/20372, u. a. zu 

Aufzeichnungspflichten 

Ausnahmen von der 
Registrierungspflicht gemäß § 1 Abs. 

3 FischSeuchV i.V.m. DurV (EU) 
2021/2037 bei Erfüllung der 

genannten Kriterien 
 

 

JA 

Ausgangslage Konsequenzen Begründung / Hinweise 

Registrierung gemäß Art. 172 AHL 
erforderlich 

NEIN 

JA 

Zulassung gemäß Art. 176 AHL 
erforderlich 

NEIN 

Handelt es sich um einen 
Aquakulturbetrieb, bei dem es sich 
um ein offenes System handelt, der 

Wassertiere zu Zierzwecken zum 
Zweck der Verbringung hält? 

Handelt es sich um einen 
Aquakulturbetrieb, der Lebensmittel 

aus Wassertieren1 herstellt und 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 

durchführt 
(„Seuchenschlachtbetrieb“) 

Zulassung gemäß Art. 179 AHL 
erforderlich 

JA 

Handelt es sich um eine 
Forschungseinrichtung 

(geschlossenes System) aus dem oder 
in den Wassertiere1 verbracht 

werden (gemäß Art. 4 Nr. 48 AHL)  

Zugelassene Betriebe beachten die 
Anforderungen des AHL, der DelV 

(EU) 2020/691, u.a. zu Auf-
zeichnungspflichten und Bio-

sicherheit, und führen eine risiko-
basierte Tiergesundheits-

überwachung durch 

 

JA 

Handelt es sich um ein Reinigungs- 
oder Versandzentrum oder 

Umsetzgebiet - falls Aquakultur-
betrieb gemäß Art. 4 Nr. 6 AHL? 

Zulassung gemäß Art. 176 AHL 
erforderlich JA 

Weiter auf der Folgeseite 

NEIN 

NEIN 

JA 

NEIN 

NEIN 

Handelt es sich um einen 
Aquakulturbetrieb um ein 

geschlossenes System (ohne direkte 
Verbindung zu offenen Gewässern), 
der Wassertiere zu Zierzwecken zum 

Zweck der Verbringung hält? 

Beantragt der Unternehmer eine 
Zulassung (optional)? 

Zulassung gemäß Art. 178 AHL 

Stellen die Aquakulturtiere aufgrund 
ihrer Verbringungsmuster ein 

erhebliches Seuchenrisiko dar? 

Erfüllt der Betrieb die folgenden Kriterien? 
- Er verbringt keine Tiere aus Aquakultur in andere 

Aquakulturbetriebe oder verbringt diese zur Freisetzung in 
offene Gewässer;  

- Er wird direkt von einem Aquakulturbetrieb oder Gruppen von 
Aquakulturbetrieben beliefert, die gemäß Artikel 176 oder 
Artikel 177 der Verordnung (EU) 2016/429 zugelassen sind;  

- Er verkauft Tiere nur direkt an den endgültigen Heimtierhalter.  
 
 

NEIN JA 

Ausnahme von der 
Registrierungspflicht  
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Zulassung gemäß Art. 176 AHL 
erforderlich 

Zugelassene Betriebe beachten die 
Anforderungen des AHL und der 

DelV (EU) 2020/691, u.a. zu 
Aufzeichnungspflichten und Bio-

sicherheit 

JA 

Ausgangslage Konsequenzen Begründung / Hinweise 

Handelt es sich um einen sonstigen 
Aquakulturbetrieb / eine Gruppe von 

Aquakulturbetrieben, in dem / der 
Aquakulturtiere zu dem Zweck 

gehalten werden, entweder lebend 
oder in Form von Erzeugnissen aus 

Aquakulturtieren verbracht zu 
werden und die nicht von der 

Zulassungsverpflichtung 
ausgenommen sind (Art. 176 Abs. 2 
AHL / Art. 3 DelV (EU) 2020/691)? 

Betrifft insbes. Aquakulturbetriebe, 
die gemäß der aufgehobenen Richt-
linie 2006/88/EG (umgesetzt durch 

die FischSeuchV) zu genehmigen 
waren 

Zugelassene Betriebe beachten die 
Anforderungen des AHL und der 

DelV (EU) 2020/691, u.a. zu 
Aufzeichnungspflichten und Bio-

sicherheit, und führen eine risiko-
basierte Tiergesundheitsüber-

wachung durch 

Ausnahmen von der Verpflichtung 
zur Durchführung der risikobasierten 
Tiergesundheitsüberwachung gibt es 
nur für Betriebe, die keine empfäng-
lichen  Arten (Anhang Spalte 3 DelV 

(EU) 2018/1882) bzw. die 
Überträgerarten (Anhang Spalte 4 

DelV (EU) 2018/1882) ohne Kontakt 
zu empfänglichen Arten halten und 

ein geringes oder mittleres 
Seuchenrisikoniveau  

(gemäß DelV (EU) 2020/689) 
aufweisen  

Zulassung gemäß Art. 176 AHL bzw. 
Art. 177 (Gruppe von 

Aquakulturbetrieben) erforderlich 
JA 

NEIN 

NEIN 

Zugelassene Betriebe beachten die 
Anforderungen des AHL, u.a. zu 
Aufzeichnungspflichten und Bio-

sicherheit 
 

Handelt es sich um einen anderen 
Aquakulturbetrieb, der ein erheb-

liches Risiko darstellt aufgrund 1) der 
dort gehaltenen Art(en), Kategorie(n) 
und Anzahl der Tiere; 2) der Art des 
betreffenden Aquakulturbetriebs;  

3) der Verbringungen von Tieren aus 
Aquakultur in den und aus dem 

betreffenden Aquakulturbetrieb? 

Weiter auf der Folgeseite 

NEIN 

JA 
Zulassung gemäß Art. 176 AHL 

erforderlich 

Handelt es sich um 1) einen 
Quarantänebetrieb, 2) einen 

Aquakulturbetrieb, der Wassertiere1 
gelisteter Arten, die als Vektoren 

gelten, so lange isoliert hält, bis diese 
nicht mehr als Vektoren gelten oder 

3) ein Schiff o.ä., in dem 
Aquakulturtiere vorübergehend 

gehalten werden, um behandelt oder 
einem anderen Verfahren unterzogen 

zu werden? 
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Allgemeine Anforderungen des AHL, 
der DelV (EU) 2020/691 u. a. zu 
Aufzeichnungspflichten, sind zu 

beachten 
 
 

Konsequenzen Begründung / Hinweise Ausgangslage 

ERLÄUTERUNG zu den Ausnahmen 
von der Registrierungspflicht: 

Die DurV (EU) 2021/2037 enthält die 
Ermächtigungsgrundlage für eine 

nationale Regelung von Ausnahmen 
von der Registrierungspflicht bzw. 

von der Aufzeichnungspflicht. 
Eine Umsetzung in nationales Recht 
ist mit Stand vom 11.09.2025 noch 

nicht erfolgt. 
 

ABER: Auf Grundlage des § 1 Abs. 2 
Nr.1 und Abs. 3 FischSeuchV i.V.m. 

DurV (EU) 2021/2037 können 
Ausnahmen von der 

Registrierungspflicht bei Erfüllung 
der genannten Kriterien gewährt 

werden 

Ausnahme von der 
Registrierungspflicht  

Registrierung gemäß Art. 172 AHL 
erforderlich 

Weitere Aquakulturbetriebe, die 
keine Wassertiere1 verbringen 

Handelt es sich um Betriebsgelände 
bzw. Räumlichkeiten, auf bzw. in 
denen Ziertiere in Aquarien oder 

Teichen zur Ansicht und als Heimtiere 
gehalten werden? Registrierte Betriebe beachten 

allgemeine Anforderungen des AHL 
und der DelV (EU) 2020/691 und der 

DurV 2021/20372, u. a. zu 
Aufzeichnungspflichten 

Ausnahmen von der 
Registrierungspflicht gemäß § 1 Abs. 
2 Nr.1 FischSeuchV i.V.m. DurV (EU) 

2021/2037 bei Erfüllung der 
genannten Kriterien 

 
 

 

JA 

NEIN 


